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13" Gesetz: Wiener Landarbdtsonlnungsnovelle 1%4. 

15. 

Gesetz vom 24. April 1964, mit dem die 
Wiener Landarbeitsordnung abgeändert und 
ergänzt wird (Wiener Landarbeitsordnungs-

novelle 1964). 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung des 
Landarbeitsgesetzes, BGB!. Nr. 140/1948, in der 
Fassung der Bundesgesetze, BGB!. Nr. 279/1957, 
BGB!. Nr. 241/1960, BGBL Nr. 97/1961 und 
BGB!. Nr. 10/1962, besdl!ossen: 

Die Wiener Landarbeitsordnung, LGBI. für 
Wien Nr. 2211949, in der geltenden Fassung, 
wird abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. S 6 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Der Sdlriftform bedürfen zu ihrer Gültig

keit 
a) die Jahresdienstverträge, 
b) jene Dienstverträge, nadl denen das Ent

gelt ganz oder tei1weise aus Deputaten, 
Landnutzung, Viehhaltung oder Gespann
diensten besteht; dies gilt nidit, wenn 
neben dem Barlohn nur Kost und Woh
nung oder eine dieser Leistungen gebührt, 
und 

c) Vereinbarungen über ein Probedienstver
hältnis." 

2. Dem $ 11 sind als Absätze 4 und 5 an
zufügen: 

„(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 
gelten aud> für das Probedienstverhältnis. 

(5) Ist mit der Begründung des Dienstverhält
nisses eine Änderung des Wohnsitzes oder Auf„ 
enthaltsortes des Dienstnehmers verbunden oder 
wird. eine solche während der Dauer des Dienst~ 
verhältnisses im Interesse des Dienstgebers not~ 
wendig, trifft den Dienstgeber mangels anderer 
Vereinbarung die V e.rpfilchtung zum Ersatz der 
Umzugiskosten, zu welchen insbesondere Fahrt
und Transportspesen sowie audt ein allfäMiger 
Verdienstentgang zählen.'' 

3. Im § 14 ist als neuer Abs. 3 einzufügen: 
„(a) Falls der Dienstnehmer Ansprudl auf eine 

periodische Remuneration oder auf eine andere 
besondere Entlohnu,,,; hat, gebührt sie ihm, 
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wenngleich das Dienstverhältnis während des 
Jahres beginnt oder endet, in dem Betrage, der 
dem Verhältnis zwisdlen der Dienstperiode, für 
die die Entlohnung gebührt, und der zurüdt
gelegten Dienstzeit entspricht." 

Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeidlnung 
Abs, 4. 

4. § 22 Abs. 7 hat zu lauten: 
„(1) Wegen einer durch Krankheit oder Un

glücksfall verursachten Dienstverhinderung darf 
der Dienstnehmer nicht entlassen werden.'~ 

5. § 23 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Widltige Gründe der Dienotverhinderuug 

sind insbesondete: 
a) schwere Erkrankung oder T odosfall von 

nahen Familienangehörigen; 
b) Begräbnis des Gatten, der Gattin, des Le

bensgefährten, der Lebensgefährtin, der 
Kinder, der Eltern, der Sdlwiegereltern 
oder der Gesdiwister; 

c) eigene Hodtzeit oder Hodlzeit der Kinder; 
d) Aufsuchen des Arztes; 
e) Vorladung vor Behörden oder Geridlte; 
f) Wohnungswedlsel oder Gefährduug der 

eigenen Wohnstätte; 
g) Teilnahme an Sitzungen und Tagungen als 

Mitglied ölfentlich-redltlidler Körpersdlaf
ten; 

h) Ausübung des Wahlredltes." 

6. § 30 Abs. 1 und Abs. 2 haben zu lauten: 
„{1) War der Dienstnehmer ununterbrodien 

durch eine bestimmte Zeitdauer bei ein und dem
selben Dienstgeber oder in demselben Betrieb 
besdläftigt, so gebührt ihm bei Auflösung des 
Dien.stverhältnisses eine Abfertigung. Sie beträgt 
nach drei vollendeten Dienstjahren 6 v, H. des 
Jahresentgeltes und erhöht sich für jedes weitere 
vollendete Dienstjahr um 2 v. H. des Jahres
entgeltes. Ab vollendetem 20. Dienstjahr erhöht 
sidl die Abfertigung für jedes weitere vol!endete 
Dienstjahr um 3 v. H. des Jahresentgeltes. 

(2) Der Ansprudl auf Abfertiguug besteht 
nicht> wenn der Dienstnehmer ohne widitigen 
Grund vo.rzeitig austritt, wenn ihn, ein V er-
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